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Rezepturhinweise: 
Quecksilber zur Anwendung auf der Haut 
 
Relevante NRF-Monographien und -Texte: 
• Eisenoxid-Stammverreibung, gelblich / mittel oder rötlich, NRF S.10. 
• Allgemeine Hinweise I.5. Obsolete bzw. umstrittene Rezepturen und unerwünschte 

Arzneimittelwirkungen, Abb. I.5.-1 
 
Relevante Rezepturhinweise im Internet (www.dac-nrf.de): 
• Fette und ätherische Öle gegen Läuse 
• Fluorescein 
• Eosin zur Anwendung auf der Haut 
• Quecksilber als Konservierungsmittel 
• Umstrittene Rezepturen 
 
 
Wirkung / Anwendung: 
Antimikrobielle (7) und antiparasitäte (5) Wirkung. Tönungsmittel. 
 
Physikalische, chemische, galenische Eigenschaften: 
Siehe Standardliteratur. 
 
1 Anwendung 
Die Anwendung Quecksilber-haltiger Arzneimittel ist in mehrfacher Hinsicht problematisch: 
• als Grundsubstanzen meist nicht mehr in Kleinmengen zu beziehen, 
• toxikologische Bedenken und Vorbehalte, 
• okölogische Probleme bei der Entsorgung, 
• Unzulässigkeit als Arzneimittelfarbstoffe. 
 
1.1 Bedenklichkeit von Quecksilber-Salzen und -Oxiden 
Negative Aufbereitungsmonographien sind für Quecksilber(II)-oxid und Quecksilber(I)-chlorid 
publiziert worden (7, 8). Sie werden aus toxikologischen Gründen als „bedenklich“ im Sinne des 
AMG angesehen (9). 
 
Das BfArM hatte auf Anfrage der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) die 
Bedenklichkeit der Anwendung des Quecksilber(I)-chlorid in einem Homöopathikum erklärt (1).  
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1.1.2 Nutzen/Risiko-Beurteilung 
Festgestellte Bedenklichkeit für nur einige Quecksilber-Salze bedeutet keinesfalls, dass andere 
Salze oder Verbindungen als Arzneistoff unbedenklich seien. Es dürfte kaum eine rational 
nachvollziehbare Indikation geben (10), so dass Verordnungen mit Quecksilber-Salzen als 
Unklarheiten zu sehen sind, die mit dem Arzt gemeinsam ausgeräumt werden müssen. Soweit im 
Einzelfall ein Entscheidungsspielraum besteht, sollen im Falle einer Herstellung die individuelle 
Nutzen/Risiko-Abwägung, die verworfenen Alternativen, die genaue Indikation und 
Gebrauchsanweisung in der Apotheke dokumentiert werden; siehe die Rezepturhinweise zu 
„Umstrittene Rezepturen“. 
 
1.1.3 Allergenität 
Neben der systemischen Toxizität wird das allergene Risiko hervorgehoben (5, 10). 
 
2 Bezugs- und Qualitätsprobleme für Rezeptursubstanzen 
Die Nutzen/Risiko-Beurteilung erübrigt sich in der Praxis in den meisten Fällen dadurch, dass 
Quecksilber, Quecksilberverbindungen und Quecksilber-haltige Salben und Cremes für 
Arzneizwecke nicht erhältlich sind. Das Arzneibuch hat die Quecksilber-haltigen Dermatika-
Vorschriften bereits vor einigen Jahren aufgegeben. Auch aus dem DAC sind die dort ehemals 
enthaltenen Monographien zu Quecksilber(II)-amidchlorid, Rotem Quecksilber(II)-oxid, Rotem 
Quecksilber(II)-sulfid und Merbromin entfernt worden. 
 
3 Ökologische und entsorgungsrechtliche Aspekte 
In der Schweiz ist etwa 1990 die Diskussion von Amts wegen vor allem unter dem 
Umweltschutzgedanken mit dem Ergebnis geführt worden (13, 22), dass dort Merbromin-haltige 
Arzneimittel verschwunden sind. Auch in einer Stellungnahme zu einem Leserbrief (14) spielt die 
Umweltbelastung mit Quecksilber eine Rolle (Minimierungsprinzip). Auf die schwierige 
Entsorgungsproblematik im Gesundheitswesen wird zunehmend hingewiesen (11, 12, 16, 23–26). 
Siehe auch die Rezepturhinweise zu „Quecksilber als Konservierungsmittel 
 
3.1 Kennzeichnung 
Die in § 10 AMG begründete Kennzeichnungspflicht gilt formal nur bei defekturmäßiger 
Herstellung in der Apotheke. Aber auch bei einer Rezeptur wäre sicherlich der Hinweis 
wünschenswert, dass nicht verbrauchte Arzneimittelreste aus ökologischen Gründen fachgerecht 
entsorgt werden sollen. Eine bestimmte Textformulierung wurde bisher nicht empfohlen. 
 
4 Keine Arzneimittelfarbstoffe 
Das Rezeptieren von Rotem Quecksilber(II)-sulfid (Zinnober) muss nicht nur als medizinisch 
obsolet gelten (10), da für Zinnober keine arzneiliche Wirkung beansprucht wird (5), sondern auch 
die Verwendung als Farbstoff (5) ist unzulässig. Zinnober ist kein Arzneimittelfarbstoff der 
Positivliste der Arzneimittelfarbstoffverordnung (AMFarbV) und auch nicht in den EU-Richtlinien 
als Arzneimittelfarbstoff vorgesehen. 
 
4.1 Tönungsmittel für Zinkoxid-Rezepturen 
Unbedenkliche Alternativen zur früher übliche Zugabe von Rotem Quecksilber(II)-sulfid 
(Zinnober) zu Weißpigment-haltigen Rezepturen sind Eisenoxidpigmente; vgl. NRF-Monographie 
S.10. 
 
5 Verpackung 
Quecksilber-haltige Salben dürfen nicht in Tuben aus Aluminium abgefüllt werden. 
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6 Anwendung bei Läusebefall 
Früher wurden Quecksilberverbindungen in Gelbem Vaselin bei Filzlausbefall angewendet (2–5). 
Sie sind umstritten und heute weitgehend obsolet. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die Wirkung dieser Zubereitung nicht zwingend auf das enthaltene Quecksilber zurückzuführen ist, 
sondern das Vaselin möglicherweise zu einer Behinderung der Atmung der Läuse und Läuseeier 
führt, vgl. die Rezepturhinweise zu „Fette und ätherische Öle gegen Läuse“. 
 
6.1 Alternativen 
Bei vergleichbar guter abdeckender Wirkung und Verträglichkeit in Augennähe könnte eine 
Mischung aus Softisan 378 (2 Teile) und Mittelkettigen Triglyceriden (1 Teil) eine Alternative 
sein, bei der zudem vermutet werden darf, dass auch eine Eigenwirkung auf Läuse besteht; siehe 
auch die Rezepturhinweise zu „Fette und ätherische Öle mit Wirkungen gegen Läuse“. Mit 
möglicherweise gleicher Intention wird in der Praxis bei Befall der Wimpern Rizinusöl 
angewendet. Zur Anwendung einer konzentrierten Fluorescein-Natrium-Lösung siehe die 
Rezepturhinweise zu „Fluorescein“. 
 
7 Hautdesinfektionsmittel 
Die Wirksamkeit als Hautdesinfektionsmittel ist nur unzureichend belegt (14, 15), Zweifel sind 
wegen eines verzögerten Wirkungseintrittes begründet (13). Zur Zulässigkeit Quecksilber(II)-
chlorid-haltiger Hautdesinfektionsmittel, insbesondere der SR-Rezeptur „Solutio Hydrargyri 
bichlorati 0,1 %“ liegen keine spezifischen Informationen vor. Solche Hautdesinfektionsmittel sind 
nicht in der Liste der DGMH-zertifizierten Produkte (16). Grundsätzlich empfiehlt sich die 
Verwendung der nach den DGMH-Grundsätzen (16) geprüften Produkte. 
 
8 Merbromin als Hautantiseptikum 
Merbromin-Dinatrium (Dibromhydroxymercurifluorescein-Dinatrium) wurde früher als 
Hautantiseptikum angewendet. Lösungen konnten entweder als Fertigarzneimittel (17) oder aus 
rezepturmäßiger Herstellung zur Verfügung gestellt werden. Merbromin hatte eine äußerlich 
verschorfende bzw. adstringierende Wirkung auf Haut und Schleimhäute (18). Es ist breit 
antimikrobiell wirksam, die Wirkung ist lang dauernd, tritt aber verzögert ein (13, 18). Merbromin 
ist obsolet (20, 21) wegen  
• fehlender Präparate und Rezeptursubstanz, 
• möglicher Probleme bei der Sicherstellung der pharmazeutischen Qualität, 
• der Quecksilber-Umweltbelastung,  
• gesundheitlicher Risiken,  
• beschränkter Wirkung, 
• Resistenzentwicklung (15, 21) und 
• besserer therapeutischer Alternativen (14, 15, 25). 
 
8.1 Gesundheitsrisiken und Nutzen/Risiko-Beurteilung 
Fallberichte über ZNS-Wirkungen nach nicht bestimmungsgemäßer großflächiger Anwendung sind 
bekannt geworden (13). Schwer wiegende Gesundheitsschäden (27) und Todesfälle sind 
beschrieben (28). Auch die wundheilungshemmende Wirkung war problematisch (25, 26). Zur 
Publikation einer amtlichen Aufbereitung ist es nicht mehr gekommen, und in der neueren 
medizinisch-wissenschaftlichen Literatur gab es fast ausschließlich kritische Beurteilungen (20). 
Die grundsätzliche Bedenklichkeit wurde aber bisher nicht festgestellt (20). 
 
8.2 Mercuchrom® und andere Fertigpräparate 
Für Mercuchrom® (17), früher Mercurochrom® (26), konnte wegen fehlender Studien zur 
Wirksamkeit und des Risikos gefährlicher Falschanwendungen kein vertretbares 
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Anwendungsgebiet formuliert werden. Es war mit einer sehr engen Indikation bis zum 30.6.2003 
verkehrsfähig gewesen. Die Fristen für analoge, früher für Krankenhausapotheken registrierte Alt-
Fertigarzneimittel, waren bereits früher abgelaufen (17). Die Bezeichnung „Mercurochrom“ ist 
nicht zwingend mit dem Wirkstoff Mercuchrom gleichzusetzen. Vielmehr werden z. T. auch Eosin-
Zubereitungen mit der Bezeichnung Mercurochrom in Zusammenhang gebracht. 
 
8.3 Merbromin-Rezepturen 
Merbromin kann nicht mehr rezeptiert werden. In der älteren Literatur sind 2-prozentige 
Merbromin-Lösungen bekannt. Z. T. sollte deren schwache desinfizierende Wirkung durch Zusatz 
von Thiomersal in 0,1-prozentiger Konzentration verstärkt werden (18). 
 
8.4 Therapeutische Alternativen 
Alternativen sind bekannt (14, 19, 25, 29). Soweit es nur um eine austrocknende Wirkung bei 
oberflächlichen Schürfwunden geht, sind insbesondere Eosin-Lösungen zu diskutieren (29); vgl. die 
Rezepturhinweise zu „Eosin zur Anwendung auf der Haut“. Die antimikrobielle Wirkung ist bei 
richtiger pH-Einstellung in der Apotheke auch bei Eosin-Lösungen vorhanden, aber wohl nicht 
vergleichbar zu derjenigen der Quecksilberverbindungen oder -salze. 
 
9 Nicht-Arzneimittel 
Informationen über die Vertretbarkeit Quecksilber(II)-chlorid-haltiger Lösungen (29) zur 
Konservierung des Catgut, histologischer Präparate und Biopsieproben, zur Fixierung und zum 
Eiweißnachweis, über deren Haltbarkeit und Alternativen liegen nicht vor. 
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